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Amtliches

erkündigungsblatt
für de» Amtsbezirk Durlach.

«r. sr. Samstag , Vers 1V. November 1V17.

Bekanntmachung
Nr . I. . 888/7 . 17 . K .R .A.

bctrcssend Höchstpreise, und Beschlagnahme von Leder.

Vom 20. Oktober 1917.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen
des Königlichen Kriegsministeriums auf Grund des Ge¬

setzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1881 in

Verbindung mit dem Gesetz vom 11 . Dezember 1915

(Ncichsgesetzbl. S . 813) — in Bauern auf Grund , der

Allerhöchsten Verordnung vom 31 . Juli 181-1 — des Gr -

setzes , betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914

(Reichsgcsetzbl. S . 839) in der Fassung vom 17. Dezem¬
ber 1914 (Reichsgcsetzbl. S . 516) in Verbindung mit den

Bekanntmachungen über die Aenderung dieses Gesetzes
vom 21 . Januar 1615, 23 . September 1918, 23. Marz 1916

und 22. März 1917 (Reichsgcsetzbl. S . 25, 663 , 1616 S . 183

und 1917 S . 253) ' , ferner der Bekanntmachung über die

Sicherstellung von Kriegsbedarf in der Fassung vom

26 . April 1917 (Reichsgesetzbl. S . 376)
' , sowie Ser Be¬

kanntmachung über Auskunftspflicht vom 12. Juli 1917

(Reichsgesetzbl. Seite 604) ' mit dem Bemerken zur allge-

' Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft:

1 . wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet :
L. wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf-

forderi, durch den die Höchstpreise überschritten werden ,
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet :

3. wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung (88 2,
3 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen ist,
beiseiteschafst, beschädigt oder zerstört :

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum
Verkauf von Gegenständen , für die Höchstpreise fest¬
gesetzt sind, nicht nachkommt :

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise fest¬
gesetzt find , den zuständigen Beamten gegenüber ver¬
heimlicht :

6 . wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,
erlassenen Aussührungsbestiinmuiigen zuwiderb -andelt .

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungengegen Nummer 1 oder
L ist die Geldstrafe mindestens auf das Doppelte des Betrages
zu bemessen, um den der Höchstpreis überschritten worden ist
oder in den Fällen der Nummer 2 überschritten werden sollte :
übersteigt der Mindestbetrag zelmmusend Mark, so ist aus ihn
zu erkennen . Im Falle mildernder Umstände kann d ' e Geld¬
strafe - bis auf die Halste des MindestSetrages ermäßig! werden .

In den Fällen der Nrn . 1 und 2 kann neben der Strafe
angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des
Schuldigen öffentlich bekannt zu machen ist : auch kann neben
Gefängnisstrafe aus Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte er¬
kannt werden . Neben der Strafe kann am Einziehung der
Gegenstände , auf die sich die strafbare Handlung bezieht , er¬
kannt werden , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht.

r Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach all¬
gemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , be¬
straft :

1. . . :
2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand

beiseiteschafft , beschädigt oder zerstört, verwendet, ver¬
kauft oder kauft oder ein anderes Veräußerungs -
oder Erwerbsgeschäft über ihn abschlteßt :

3 . wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegen¬
stände zu verwahren und pfleglich zu behandeln, zu-
widerhandclt :

4 . wer den erlassenen Ausführungsbestimmungen zu¬
widerhandelt.

' Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , oder wer vorsätzlich die Einsicht in die Geschäftsbriefe
oder Geschäftsbücher oder die Besichtigung oder Untersuchung
der Betriebseinrichtungen oder Räume verweigert , oder wer
vorsätzlich dir vorgeschrirbenen Lagerbicher «inzurichten « >er

meinen Kenntnis gebracht, daß Zuwiderhandlungen nach
den in der Anmerkung abgedruckten Bestimmungen be¬
straft werden , soweit nicht nach allgemeinen Strafgesetzen
höhere Strafen verwirkt sind . Auch kann der Betrieb
des Hanöclsgcwerbes gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
28. September 1915 (Reichsgesetzbl, S . 603) untersagt
werden .

8 1 . Non der Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Von dieser Bekanntmachung ' betroffen wird Leder
jeder Herkunft , unabhängig von seiner Benennung und

unabhängig von Gerbart und Znrichtungsart .
Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung wirck

Leder, das ans Häuten und Fellen hergestellt ist, die

Eigentum der Kaiserlichen Marine sind .

. Z 2. Höchstpreis.

1 . Verkaufspreis - es Herstellers und der Gerberver -
etnigung .

Der Verkaufspreis des Herstellers und der Gerber -

vereinigung darf den im 8 ' 3 angegebenen Grundpreis
nicht überschreiten .

2. Verkaufspreis - es Großhändlers .

ä) Der Verkaufspreis von ganzen oder Halben Häu¬
ten , Kernstücken, Hälsen oder Flanken darf beim

, Großhändler den im 8 3 angegebenen Grundpreis
um nicht mehr als drei vom Hundert überschreiten .

d) Hat der Großhändler jedoch Sohlleder oder Vache¬
leder aus Großvichhäutcn in ganzen Häuten ge¬
kauft und daraus Kernstücke geschnitten, so darf er
beim Weiterverkauf dieser Kernstücke den für sie
im 8 3 angegebenen Grundpreis um -fünf vor»
Hundert überschreiten . Kernstück im Sinne dieser
Bestimmungen ist ein Stück Leder, das aus der»
besten, nicht abfälligen Teil der Haut besteht und
nach dem Halse zu höchstens bis zur Voröerklaur ,
nach dem Bauche zu höchstens bis zu den Flemmen
reicht.

3. Verkaufspreis - es Kleinhän - lerL

s) Der Verkaufspreis von ganzen oder halben Häu¬
ten , Kernstücken, Hülsen oder Flanken darf beim
Kleinhändler den im 8 8 angegebenen Grund¬
preis um nicht mehr als zwölf vom Hundert über¬

schreiten.
5) Der Verkaufspreis von Ausschnitten auS Sohl¬

leder oder Vacheleder darf beim Kleinhändler den
im 8 3 angegebenen Grundprc um nicht mehr
als zwanzig vom "modert üb . . schreiten . Unter

„Ausschnitten " sind Stücke zu verstehen , die min¬

destens ein Quadrat . von 4X4 Zentimeter , höch¬
stens ein Rechteck von 24X32 Zentimeter decken.

zu führen unterläßt , wird mit Gefängnis bis zu sechs Mona¬
ten und mir Geldstrafe bis zu 10000 ' Mark oder mit einer
dieser Strafen bestraft : auch können Vorräte , die verschwiege»
worden sind, im Urteile als dem Staate verfallen erklärt
werden , ohne Unterschied , ob sie dem Auskumtspflichtigen ge¬
hören oder nicht.

Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er am Grund dieser
Bekanntmachung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder ' unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
oder wer fahrlässig die vorgeschrrebenen Lagerbücher einzu¬
richten oder zu führen unterläßt , wird mit Geldstrafe bis zu
8000 Mark bestraft .

' Aus die Bestimmungen unter 8 9 der Bekanntmachung
Nr . I-. 111/7 . 17. K .R .A . , betreffend Beschlagnahme , Behand¬
lung, Verwendung und Meldepflicht von rohen Großviehhaute»
und Netzhäuten , wird hinsewiesen .

1
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Anmerkung : Hiernach darf beim Verkauf letzter Handz . B . der Ausschnitt aus dem Kernstück von Robiohllederder Wenklasse ^ . . Sortiment II , nicht mebr als 8,15 M.für das Kilogramm kosten . Ausschnitte aus Kernstückenvon Rindsohlledcr der Weltklasse 8 , Sortiment III ,dürfen nicht mehr als 6,87 Mark. Ausschnitte solchenLeders aus dem Hals nicht mebr als 5 .92 Mark für dasKüvgramm kosten .
Als Kleinhändler im Sinne dieser Bestimmungengelten Ledcrhändler , deren einzelne Verkäufe an einenKunden Mengen im Werte von 500 Mark in der Regel

nicht überschreiten und auch im letzten halben Jahre vordem Inkrafttreten dieser Bekanntmachung in der Regelnicht überschritten haben . Unter diesen Voraussetzungendürfen auch Gerbereien , Zurichtereien und Großhändler ,die ein Leder-Kleinhandelsgeschäft schon seit dem 25. Juli1914 gewerbsmäßig betrieben haben , in diesem Klein¬
handölsgeschäft Leder zu den unter Ziffer 3 dieses Para¬
graphen angegebenen Preisen verkaufen , jedoch nur Mert-
gen im Werte von höchstens M Mark bei dem einzelne »
Verkauf an einen Kunden .

8 3-

Grundpreise für Leder.

^ 6U- L. b . e. ck. 6 .sende
Nr . Art Dicke Form Wertklassen Bedeutung

der ZahlenL 6 unter ck
1a Sohlleder, Vacheleder , Brandsohllcder 1 t ganze oder halbe Häuie 7,40 6,75 6,001b
1e

aus beschlagnahmten Häuten und Fel¬len aller Art mit Ausnahme von Roh- ! in allen Stärken < Kernstücke
Hälse

9,50
5,80

8,75
5,25

8,00
4,50La

Lb

häuten 1 t Flanken 4,80 4,25 3,50Roß- Sohlleder , - Vacheleder , -Brandsohl-leder ^ in allen Stärken ^
Schilder mit Klauen

Kernstück»
6,25
7,00

5.25
6.25

—
L Fahllederpflanzlicher Gerbung, auch Mast -

^ in ollen Stärken
^

ialbleder im Gewicht von über 8hü KZ ganze oder halbe Häute 11,50 10,75 9,00 Markfür das Fell
für 1 kz4 Rotz-Oberleder pflanzlicher Gerbung in allen Stärken ganze oder halbe Hölle 11,00 10,25 8,50 Nettoge -Ls Blanileder , ungespalien mit mindestens5, und höchstens 10 v . H. Fettgehalt ^ - wichtbb 8 mm und mehr 9,00 8,25 7,50Blanileder , ungespalten mit mindestens5, und höchstens 10 v . H . FettgehaltBlanileder , gespalten* ), mit mindestens

unter 3 mm 9,25 8,50 7,756
' ganze o . halbe Häute)7a

5, und höchstens 10 v . H. FettgehaltBlanileder , gespalten* ), mit mindestens
über 2,, —3 mm 10,50 9,75 —

7t>
5, und höchstens 10 v. H . FettgehaltBlanileder , gespalten* ), mit mindestens

über 2—2,. mm 12,00 11,25 —
Mark sür

Lü

LI>

5, nnd höchstens 10 v . H. FettgehaltTreibricmenleder pflanzlicher Gerbung,mit mindestens6 und höchstens 10 v . H .
Fettgehalt

über 1,. —2 mm

Kernstücke, kurz geschn .

18,50

11,00

15,50

10,25 9,50

1 gm
Maschinenmaß

Treibricmenleder pflanzlicher Eerbunq,

« 0
mit mindestens6 und höchstens 10 v . H.
Feitgehalt Kernstücke, lang geschn. 10,00 9,25 8,50Treibricmenleder pflanzlicher Gerbung,mit mindestens6 und höchstens 10 v. H.
Fettgehalt — Schultern 8,00 7,00 6,00

Sorte
II 111 MarkLü Treibricmenleder, reine Chromgerbung,

für 1 !czmit mindestens6 und höchstens 15 v. H.
Nettoge «

Sb
Fettgehalt

Trcibriemenieder, reine Chromgerbung,mit mindestens 6 und höchstens 15 v . H .
Kernstücke, kurz geschn . 13,00 1L,00 11,00 wicht

Fettgehalt — Kernstücke, lang geschn. 12,00 11,00 10,00St^ Treibriemcnleder, reine Chromgerbung,mit mindestens6 und höchstens 15 v . H .
Fettgehalt Schultern 9,00 x,00 7,0019 Eleitschutzleder , reine Chrcmgerbung — Kernstück, kurz geschn. 14,50 — —11Li

11b' Spalte , gewalzt, für Sohlen und Brand¬
sohlen < in allen Stärken <

ganze oder halbe Spalte
Kernstücke

4,00
5,00

3,50
4,25

3,00
3,5011 cj I l Hälse und Seiten 3,50 3,00 2,00

Mark für 1 gm
12 Zuqerichtete Spalte sür Schuhobcrledcr unter 2 mm Kernstücke 12,00 10,00 8,0018 Spalte als Futterleder unter 2 mm 7,00 6,00 5,00 / Maschinenmaß14a Tranrxarentleder 2,. mm und darüb . ganze od. halbe Häute 7,25 — —

f Mark sür
14k „ unter 2, . mm ganze od. halbe Häute 8,00 _ _15a Tranrparentspalte — ganze od. halbe Spalte 4,50 — — ' ^15 b — Kernstücke 5,00 — — l Nettoge-15o „ — Hälse und Seiten 4.00 _ _ j wicht16a Chromrind-Oberleder jeder Art cinschließ-

lich Mastlalbleder über 1,7 gm je Fell
messend , schwarz mindestens 2 mm ganze od . halbe Häute 16,00 15,00 13,0016 b Chromlind-Lbcrlcder jeder Art einschließ-
lich Mostkalbleder über 1,7 gm je Fell
messend , farbig auch feldgrau (ohne
Lackaufstrich) mindestens 2 mm ganze od. halbe Häute 18,00 17,00 15,00

Mark für
17 a Chromrind-Oberleder jeder Art cinschließ-

lich Mastkalblederüber 1,7 gm je Fell 1 gmmessend , schwarz unter 2 mm ganze od. Halde Häute 14,50 13,60 12,00 Maschinenmaß17 b Chromrind-Oberleder jeder Art einschließ-
lich Mastkalbleder über 1,7 gm je Fell
messend , farbig, auch feldgrau (ohne
Lackaufstrich) unter 2 mm ganze od . halbe Häute 16,50 15,50 14.0018 Chrom-Kalbleder jeder Art, auch Be-
kleidungsleder, schwarz in allen Stärken ganz« Felle 17,50 16,50 15,00

' Ge haltenes Blankleder muß nn Kernstück überall eine gleichmäßige Stärke ausweisen , die sich in den Grenzen derangegebenen Millimetern «atze bewegt . Die Stärke ist im Kern zu menen . Die Stärke der Abfälle , Seiten , Köpfe uiw . darrnicht größer lern als die Stärke des Kerns .
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Lau¬
fende
Nr .

19

20
21

22a
22b
23 s

23 b

23 °

21s
24b

24 °

25
26 a

2« b

26o

27

28

2S

s.

Art

Kalbleder pflanzlicher Gerbung
a) 1,75 bis 3,50 LZ je Fell wiegend
b) weniger als 1,75 kg je Fell wiegend

Kalbleder für Futter - und Einfaßzwecke
Chromroß-Oberleder (Bor - und Lhev-

reaur -Zurichtung)
Schafleder, alaungar , weiß

,, „ gefärbt
Schafleder, chrcmgar oder anderer mine¬

ralischer Gerbung, ungefärbt
Cchafleder , chromgar oder anderer mine¬

ralischer Gerbung, schwarz
Schafleder, chremgar oder anderer mine¬

ralischer Gerbung, farbig
Schaflcder, lohgar oder anderer pflanz ^

lichcr Gerbung , ungefärbt
Schaflcder, lohgar oder anderer pflanz .

lichcr Gerbung, schwarz
Cchafleder , lohgar oder anderer pflanz¬

licher Gerbung, farbig
Ziegenleder jeder Eerbart , schwarz
Kaninleder, lohgar oder anderer pflanz¬

licher Gerbung
Kaninleder, chromgar oder anderer mine¬

ralischer Gerbung, schwarz
Porteseuilleleder aus Kaninfellen

Bekleidungsleder und Schuhoberlcder
aus Reh- , Renniier- und Eemsfellen
jeder Gerbart

Bekleidungsleder und Schuhoberleder
aus Hirsch - und Elentierfellen jeder
Eerbart :
s > Felle bis 1 gm Größe
b) , „ über 1 gm Größe

Näh- und Binderiemenleder aus
Schweinshäuten

d.

Di cke

e.

Form

6.
Sorte
II > III I IV

e.
Bedeutung
der Zahlen
unter ä

ganze Felle
ganze Felle
ganze Felle

ganze od . halbe Hülse
ganze Felle

ganze Häute

14,00
15,00
17 .50

12,75
10,00
13,00

12.50

14,00

16,00

12.50

15,00

17,00
19,00

11,00

12,00
16.50

13.25
14.25
16.50

11,75
8,50

11 .50

10,00

11,00

14,00

10,00

12,00

14,00
15,00

9,00

10,00
13.50

11,00
12,00
15,00

9,75
7,00

10,00

8,00

9,00

12,00

8,00

10,00

12,00
13,00

7,00

8,00
11,50

9,00
9,00

12,00

1 Mark für 1 kg
/ Nettogewicht

8,00

10,00

14,l
1300

8,00

Sorte :
II III IV

13,00

12,00
11,00

7^0

11,00

10,00
0,00

7,00

Schuß

7,00

0,00
0,00

3,00

3,00
3,00

Mark für
1 gm

Maschinenmaß

Mark für
1 gm

Maschinen¬
maß

f Mark für 1 kg
( Nettogewicht

X

1. Einreihung in die Weltklasse«.
Die Lederarten der laufenden Nummer 1 bis 8 o ein¬

schließlich der Preistafel werden eingeteilt in Weltklassen
und diese wieder in Sortimente .

Die Einteilung des Leders in Wertklassen betrifft die
Bewertung des Leders nach Gerbung und allgemeiner
Bearbeitung .

Wertklaffe t4 umfaßt nur Leder, dessen Gerbung , Zu¬
richtung , Trocknung und allgemeine Beschaffenheit zu
keinen wesentlichen fachmännischen Beanstandungen An¬
laß bietet . Leder , das diesen Anforderungen nicht ent¬
spricht, fällt unter die Wertklaffen L oder 0 .

Wertklaffe 8 umfaßt Leder , das gegenüber den An¬
forderungen an Leder der Weltklasse 4 bereits nicht un¬
wesentliche Mängel aufweist , z. B . unvollständige oder
sonst fehlerhafte Gerbung oder mangelhafte Bearbeitung
oder Zurichtung .

Wertklaffe 0 umfaßt Leder, das gegenüber den An¬
forderungen an Leder der Wertklasse 4 grobe Mängel
aufweist , die es für die Verwendung auf seinem haupt¬
sächlichsten Verwendungsgebiet als nicht geeignet erschei¬
nen lassen, aber noch seine Verwertung zur Anfertigung
oder Ausbesserung bestimmter einzelner Gegenstände aus
Leder gestatten .

Leder , das seiner Beschaffenheit nach nicht mehr unter
die Wertklaffe 0 zu rechnen ist, muß entsprechend nied¬
riger bewertet werden .

Der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums bleibt es Vorbehalten , Richt¬
linien zu veröffentlichen , aus denen weitere Einzelheiten
für Sie Einreihung des Leders in die Wertklassen sich er¬
geben.

Mängel der Rohware , wie Schnitte , Engerlinge ,
Faulstellen u . dgl . , sowie vereinzelte , örtliche Beschädi¬
gung des Leders sind ohne Einfluß auf die Einreihung
der Wertklasse . Sie bedingen die Einteilung des Leders
in die Sortimente .

Sortiment l umfaßt nur Leber aus fehlerfreier Roh¬
ware , das außerdem keine oder nur ganz unerhebliche
örtliche Beschädigungen äufweist.

Sortiment I ! umfaßt Leder mit leichteren,
Sortiment III Leder mit starken Beschädigungen.
Es vermindert sich der Grundpreis

für Sortiment II (leichtere Beschädigungen)
um 5 v. H. bei den unter lfde. Nr . 3 und 4,
um 3 v . H . bei den übrigen in Wertklassen einge¬

teilten Lederarten, '

für Sortiment III (starke Beschädigungen)
um 10 v. H . bei den unter lfde. Nr . 3 und 4,
um 6 v . H. bei den übrigen in Wertklaffen einge¬

teilten Lederarten .
Bei der Berechnung ist von der Wertklaffe auszu¬

gehen, in die das betreffende Stück gehört.

L. Einreihung i« die Sorte «.
Die Lederarten der laufenden Nummern 9s bis 29

einschließlich der Preistafel werden eingeteilt in Sorten .

Die Einteilung des Leders in Sorten betrifft di«
handelsübliche Abstufung in der Bewertung des Leder-
nach seiner Gesamtbeschafsenheit.
8. Sonderklaffe.

s ) Bei lohgarem Sohlleder und Vacheleder der laufen¬
den Nummern 1s bis 1 ä einschließlich der Preis¬
tafel darf von den Herstellern ein Grundpreis be¬
rechnet werden , der den in der Preistafel für Wert¬
klasse 4 festgesetzten um 10 v. H . überschreitet , so¬
fern das Leder , abgesehen von der Gerböauer , nach¬
weislich nach den Friedensvorschrtften der Heeres¬
verwaltung hergestellt ist (Sonderklasse ) .

Als Gerbdauer des Leders gilt die Zeit , in wel¬
cher sich das Leder in gerbstoffhaltigen Brühe «
(Farben ) , Versenken und Gruben befunden hat .
Das Sohlleder darf nur auf kaltem Wege herge¬
stellt sein. Die Gerböauer muß bei Sohlleder
mindestens 12 Monate , bei Vacheleder mindestens
7 Monate betragen .
Der Unterzeichnete zuständige Militärbefehlshaber

behält sich vor , Herstellern von Leder , das als
„Sonderklasse " geliefert worden ist, jedoch hinsicht¬
lich seiner Beschaffenheit den zu stellenden Anfor¬
derungen nicht entspricht, das Recht zu entziehen ,
Leder zu dem Preise der Sonderklasse zu berechnen,

d) Bei Leder der laufenden Nummern 2 » bis 8 ° ein¬
schließlich der Preistafel kann den Herstellern ge¬
stattet werden , einen Grundpreis zu berechnen, der
den in der Preistafel für Wertklasse .4 festgesetzten
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um 10 v . H . überschreitet , sofern das Leder von un¬
gewöhnlicher Güte und , abgesehen von der TerS -
dauer , nach den Fricdensvorfchriften der Heeres¬
verwaltung hergeftellt ist. i

Bei Leder der laufenden Nummern 1a bis 8o
einschließlich der Preistafel kann den Herstellern
gestattet werden , einen Grundpreis zu berechnen ,
der den in der Preistafel für Weltklasse ^ festge¬
setzten um 6 v . H . überschreitet , sofern das Leder
von ungewöhnlicher Güte ist — auch wenn es nach
einem anderen Verfahren als nach den Friedens¬
vorschriften der Heeresverwaltung hergestellt ist.

Anträge sind zu richten an die Geschäftsstelle der
Gutachtcrkomrnission für Lrderhöchstpreise in Ber¬
lin iV . 9, Budapcster Straße 11/12 . Die Vorprü¬
fung der Anträge erfolgt durch die Gutachterkam -
mission für Ledcrhöchstvreise im Benehmen mildem
Lederznwcisungsamt der Kriegs - Rohstoff - Abtei¬
lung . Die Entscheidung über die gestellten Anträge
behält sich der Unterzeichnete zuMnöige Militär -
Befehlshaber vor .

1. Grundpreis für Leder shke Kopf .
Für Leder aus Großviehhäuten (8 1a der Bekannt¬

machung st . 700/7. 17 . K .N .A . ) ohne Kopf (mit Ausnahme
von Spalten ) , das in Form ganzer oder halber Häute
geliefert wird , erhöht sich der i » der Preistafel für ganze
oder halbe Häute angegebene Grundpreis um 5 v . H .

Bei Berechnung der für den Verkauf im Ausschnitt
gemäß 8 2 zulässigen Preise bleibt dieser Zuschlag jedoch
außer Betracht, ' der Preis des Ausschnitts ist also für
Leder aus köpfigen und unköpfigen Häuten gleich .
5. Preisberechnung für zerlegte Stücke .

Abgesehen von den im 8 2 unter Ziffer 2, Buchstabe st,
und unter Ziffer 3, Buchstabe o, behandelten Fällen darf ,
wenn ganze oder halbe Häüte , Kernstücke . Flanken oder
Hälse nicht als Ganzes , sondern in Teile zcvlegt , ver¬
kauft werden , die Summe der für die zerlegten Gegen¬
stände geforderten Preise den für den Gegenwand als
Ganzes festgesetzten Preis nicht übersteigen .

Anmerkung : Für Lederabfälle , die von der Ersatzsoblen -
gesellschaft , Berlin , Wilhelrnstr . 8 , übernommen werden , seist
diese Gesellschaft den Preis fest /Bekanntmachung , betreffend
AuSführungsbestimmungen zu der Bekanntmachung über den
Verkehr mit Schuhsohlen , Sohlensckonern . Sohlenbewehrungen
und Lederersatzstonen vom 4 . Januar 1917 , Neichsqrsebblatt
Seite 10 >.

K. Bezeichnung der Ware .
Alles Leder in Form ganzer oder halber Häute oder

in Form von Kernstücken , Hülsen oder Flanken , bei Rotz -
leöcr in Form von Hülsen oder Schildern darf nach dem
Inkrafttreten dieser Bekanntmachung durch den Herstel¬
ler nur zur Ablieferung gelangen , sofern es vom Herstel¬
ler mit seiner Firma , dem Buchstaben der Wertklasse und
der Nummer des Sortiments durch Stempcldrnck oder in
unverlöschlicher Schrift gekennzeichnet ist.

Leder der Sonderklasse muß anstatt des Buchstabens
> ber Wertklasse den Vermerk „Sonderklasse " tragen .

8 4. Mengenfcststcllung und Zahlungsbedingungen .
s ) Vei den Arten , für welche im 8 3 Grundpreise für

das Kilogramm angegeben sind , muß die Preisberech¬
nung nach dem Gewicht erfolgen . Maßgebend ist das
Gewicht des Leders in einem Zustande , in welchem Ober¬
leder bis znm dritten Tage , anderes Leder bis zum achten
Tage nach Eingang beim Empfänger bei normaler Auf¬
bewahrung nichts an Gewicht verliert . Bei den Arten ,
für welche im 8 3 Grundpreise nach Maß festgesetzt sind,
hat die Preisberechnung nach Quaöratmcter -Maschinen -
maß idem tatsächlichen Flächenmaß in Quadratmeter )
zu erfolgen . Aus der Rechnung mutz die Art ilfde . Num¬
mer der Preistafel ) , die Wertklaffe , bas Sortiment oder
die Sorte ersichtlich sein .

^ i>) Bei Käufen der amtlichen Beschaffungsstellen der
Heeres - und Marineverwaltung ist für die Mengenfcst -
stellung die amtliche Feststellung in der Verbrauchsstelle ,
erforderlichenfalls nach vorheriger Nachtrocknung bei 10
bis 15° Celsius , maßgebend .

e) Die Höchstpreise schließen die Kosten einmonat¬
licher Lagerung nach dem Verkauf , und bet den Preisen
gemäß 8 2, Ziffer 1 , die Kosten der Beförderung bis zum
nächsten Güterbahnhof oder bis zur nächsten Anlegestelle
des Schiffes oder Kahnes sowie die Kosten der Ver¬
ladung ein .

6) Für Verpackung in Rechnung gestellte Kosten find
dem Käufer ohne ALtzrg wieder gutzubringen , sofern er
die Verpackung unverzüglich — Fracht zu Lasten des Ver¬
käufers — zurückschickt .

es Vermittelungsgebühren (Provision für Kommis -
Donäre und Agenten ) dürfen nur insoweit auf Sen Ver¬
kaufspreis angerechnet werden , als der nach 88 2 uni 3
zulässige Höchstpreis hierdurch nicht überschritten wird .

k) Die Höchstpreise gelten für Zahlung bei Empfang .
Wird der Höchstpreis gestundet , so dürfen bis zu 2 v . H.
Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen
werden .

8 5 . Beschlagnahme .
a ) Alles Leder jeder Form (auch Abfälle ) ist , soweit

eS sich im Eigentum , Besitz oder Gewahrsam einer Ger¬
berei , Zurichterei oder Gcrberoereinigung befindet , be¬
schlagnahmt .

Die Beschlagnahme hat die Wirkung , Satz die Vor¬
nahme von Veränderungen an den von ihr berührten
Gegenständen verboten ist und rechtSgeschäftliche Ver¬
fügungen über sie nichtig sind . Den rechtSgeschäftlichen
Verfügungen stehen Verfügungen gleich , die im Wege der
Zwangsvollstkeckung ober ArrestvoLziehung erfolgen .
Trotz Ser Beschlagnahme sind alle Veränderungen und
Verfügungen zulässig , die . mit Eivwilligung der Kricgs -
Nohstvff -ALieilung des Königlich Preußischen KriegS -
ministeriums erfolgen .

b ) Die Veräußerung und Ablieferung ist nur er¬
laubt

1 . auf Grund schriftlicher Anweisung des Lederzuwei -
sungSamtes der Krtegs -Rohstosf -Abtetlung des Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin
Vss 9, Budapcster Straße 5?

2. auf Grund schriftlicher Anweisung des Staatssekre¬
tärs des Rcichs -Marine -AmteS , sofern es sich um
Lieferung von Leder an Dienststellen der Kaiser¬
lichen Marine oder an die Marinc -Gerbervereinl -
gung handelt ,

S . aus Grinld eines vom Lederzuweisungsamt der
Kriegs -Nohstosf -Abteilnng ausgestellten Freigabe -
scheines unter den in diesem angegebenen Bedin¬
gungen und mit der Maßgabe , daß die von der
Kontrollstelle für freigegebeneS Leder , Berlin Vk 66,
Leipziger Straße 123 s . erlaffenen Bestimmungen
befolgt werden .

e) Trotz Ser Beschlagnahme darf jede zum Vertei¬
lungsplan der Kriegslcdcr -Aktiengesellschaft gehörige
Gerberei für den Bedarf ihrer Angestellten in jedem Ka -
lenderviericljahr halb soviel Kilogramm selbsthergcstelltes
Leder nach eigener Wahl entnehmen , als die Anzahl der
im vorausgegangenen Vierteljahr wöchentlich im Durch¬
schnitt beschäftigten Arbeiter , unter Hinzurechnung der
Wcrksbeamten , betrug . Zu dieser Entnahme bedarf eS
keiner besonderen Freigabe ?

ck) Vorbedingung für alle nach Buchstabe I> und o die¬
ses Paragraphen erlaubten Veräußerungen ist , daß die
durch die 88 2 bis 4 festgesetzten Preise nicht überschritten
werden , und bei den in der Preistafel (8 3) nicht aufge -
fiiyrten Leöerarten jeder Form (auch Abfällen ) die Preis¬
berechnung gemäß den in dieser Bekanntmachung erlasse¬
nen Vorschriften in der Art erfolgt , daß an Stelle der im
8 3 aufgcführten Grundpreise die von der Gntachtcrkow -
miffion für Leöerhöchstpreise als angemessen bezeichnetcn
und veröffentlichten Grundpreise treten und die so be¬
rechneten Preise nicht überschritte ^ werden .

Diese Bedingung gilt nicht für erlaubte Verkäufe
freigegebcncs Leder nach dem Auslande innerhalb der
Geltungsdauer der Ausfuhrbewilligung sowie für die
von der Kricgs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preu¬
ßischen Kriegsministeriums genehmigten Verkäufe dec
Kriegsleder -Akticngesellschafi .

e) Die Beschlagnahme ist mit der Ablieferung an die
amtliche Beschaffungsstelle der Heeres - oder Marincver -
waltung oder mit dem Empfang des Freigabeschcines für
die betreffende Ledermenge erloschen .

Anträge auf Freigabe sind von dem Eigentümer oder
Besitzer des beschlagnahmten Leders auf den bei dem
Lederzuweisungsamt erhältlichen Vordrucken zu stellen .

8 6. Eingeführtes Leder .
Eingeführtes Leder ( auch Leöerabfälle ) ist mit Ein¬

gang in das deutsche Reichsgebiet beschlagnahmt und un¬
terliegt der Meldepflicht an das Lederzuweisungsamt ,
Berlin 9, Budapcster Straße 5, von dem Vordruck « für
die Meldungen anzufordern sind .

' Anweisungen gemäß Buchstabe i» Ziffer 1 werden ledig¬
lich auf Grund amtlicher Festst»«» »« des Bedarfs amtlicher
Beschaffungsstellen erteilt .

' Auf 8 8d wi^ vN«v« k»» .
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Zur Meldung verpflichtet ist der erste Empfänger in¬

nerhalb 5 Tage nach Eingang der Ware bei ihm oder

seinem Lagerhalter .
8 7. Zurückhalten vom Vorräten .

Bei Zurückhaltung von Vorräten ist die Enteignung

zu gewärtigen .
8 8. Lagerbuchsühruug .

ns Wer beschlagnahmtes Leder in Gewahrsam hat,
"

Hat ein Lagerbuch zu führen , aus dem der Bestand und

jede Veränderung des Vorrates ersichtlich sein muß .

ich Ueber das gemäß 8 L Buchstabe o dieser Bekannt - ,

nrachung entnommene Leder sowie über die gemäß 8 4

Ziffer III der Bekanntmachung Nr . st. 111/7. 17. K.R .A .

zur Gerbung in Lohn angenommenen Häute und das

daraus hergestellte Leder hat jede zum Verteilungspla «

der Kriegsleder -Aktiengesellschaft gehörige Gerberei ein >

besonderes Buch zu führen .
o) Jeder gemäß 8 6 Melöepflichtige hat ein Lagerbuch

den Meldescheinen entsprechend zu führen , aus dem jede

Äenöernng des Vorrates ersichtlich sein mutz .

8 S. Anfrage « .
Anfragen und Anträge sind , sofern sie sich auf die in

88 8, 6 und 8 enthaltenen Bestimmungen beziehen , an

das Lederzuweisungsamt in Berlin V 9, Budapester

Straße 5, Anfragen und Anträge von Privatpersonen ,

Firmen , Verbänden und anderen nichtamtlichen Stellen

wegen dieser Bekanntmachung sind , sofern sie sich auf tue

Preise beziehen , an die Geschäftsstelle der Gutachterkom -

miffion für Lederhöchstpreise in Berlin IV 9, Budapester

Straße 11/12, zu richten .
8 10. Inkrafttreten .

Die Bekanntmachung tritt mit dem 2V. Oktober 1917

ln Kraft . Mit ihrem Inkrafttreten tritt die Bekannt¬

machung vom 6. August 1916 Nr . 6K. II. 888/7 . 16. K .R .A .

wie die Nachtragsbekanntmachung vom 1 . April 1917

Nr . 6 . 888/3 . 17. K .R .A . außer Kraft .
Karlsruhe , den 20. Oktober 1917.

Der Stellvertretende Kommandierende Generat :

_ Isbert , Generalleutnant .

' Also auch jeder Gerber ._ _ _

Bekanntmachung
Nr . 6 . 700/7 . K .R .A . ,

betreffend Höchstpreise von rohen Grotzvichhänten und
Noßhänten .

Vom 20. Oktober 1917.

Nachstehende Bekanntmachung wird auf Grund des

Gesetzes über den Belagerungszustand vom 4. Juni 1851

in Verbindung mit dem Gesetz von : 11 . Dezember 1918

(Neichsgesetzbl , S . 813 — in Bayern auf Grund der Aller¬

höchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 — , des Gesetzes ,

betreffend Höchstpreise , vom 4 . August 1914 (Neichsgesetzbl .

S . 339) in der Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs -

gesetzbl . S . 516) und in Verbindung mit den Bekannt¬

machungen über die Aenderung dieses Gesetzes vom 21 .

Januar 1915 (Neichsgesetzbl . S . 25) , vom 28. September

1915 (Neichsgesetzbl . S . 603) . vom 23 . März 1916 (Reichs -

gesetzbl . S . 183) und vom 22 . März 1917 (Neichsgesetzbl .

S . 253) mit dem Bemerken zur allgemeinen Kenntnis ge¬

bracht , daß Zuwiderhandlungen nach den in der Anmer -

kung * abgedruckten Bestimmungen bestraft werden , sofern

' Mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬

strafe -bis zu zehntausend Dtark oder mit einer dieser Strafen
wird bestraft :

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet :
2 . wer einen anderen zum Abschluß eines Vertrages auf¬

sordert , durch den die Höchstpreise überschritten werden ,
oder sich zu einem solchen Vertrage erbietet :

3 . wer einen Gegenstand , der von einer Aufforderung
M 2,8 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise) betroffen
ist, beiseiteschafft, beschädigt oder zerstört :

4. wer der Aufforderung der zuständigen Behörde zum
Verkauf von Gegenständen , für die Höchstpreise fest¬
gesetzt sind , nicht nachkommt:

5. wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchstpreise
festgesetzt sind, den zuständigen Beamten gegenüber
verheimlicht :

6 . wer den nach 8 5 des Gesetzes, betreffend Höchstpreise,
erlassenen Aussübrnngsbestimmungen zuwiderbandelt .

Bei vorsätzlichen Zuwiderhandlungen gegen Nr . 1 oder 2

ist die Geldstrafe mindestens aus das Doppelte des Betrages
zu bemessen , um den der Höchstpreis überschritten worden

ist oder in den Fällen der Nr . 2 überschritten werden sollte :
übersteigt der Mindestbctrag zehntausend Mark , io ist aut ihn

zu erkennen . Am Falle mildernder Umstände kann die Geld¬
strafe bis auf die Hälfte des Mindestbctrages ermäßigt wer¬
den

An Füllen der Nummern 1 und ' 2 kann neben der Strafe
angeordnln werden , daß die Verurteilung auf Kosten des Schul¬
digen , öffentlich bekanntzuoiachcn ist : auch kann neben der Ge-
'sännniUtrafe auf Verlust der bürgerlich-m Ehrenrccküe erkannt
werden . Neben der Strafe kann auf Einziehung der Gegen¬
stände , auf die sich die strafbare Handlung bezieht , erkannt

. werden , ohne Umerschied, ob sie dem Tä : rr gehören «der nicht.

nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen
verwirkt sind .

Auch kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß
der Bekanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger
Personen vom Handel vom 23. September 1915 (Reichs -

gesetzbl . S . 603) untersagt werden .

8 1 . Von Ser Bekanntmachung betroffene Gegenstände .

Bon dieser Bekanntmachung werde » betroffen :
») alle GroßvietMuie jeder Herkunft und jeden Ge¬

wichts von Rindern, , Kühen . Ochsen und Bulle «
sowie von Fressern und Kälbern von 10 Kg Grün¬
gewicht an auswärts ;

bj alle Rotzhäute , Ponyhäute , Fohlenfelle , Esel -,
Maultier - und Mauleselhäute jeder Größe und
Herkunft ;

o) alle ans militärischen Schlachtungen stammende »

sowie alle in den besetzten Gebieten und in de»

Etappen - und Operationsgebieten gewonnene «

Häute und Felle von Schlachttieren , Pferden , Po¬
nys , Fohlen , Eseln , Maultieren und Maulesel » .

Auch Häute und Felle , die von gefallenen Tieren stam¬
men , sind von der Bekanntmachung betroffen .

Nicht betroffen von dieser Bekanntmachung werde »

Häute und Felle der Tiere , di« Eigentum der Kaiser¬

lichen Marine sind , sowie Haute und Felle , die aus dem

neutralen oder verbündeten Ausland eingeführt sind .
8 2 . Höchstpreisc ?

») Höchstpreis für vorschriftsmäßig
geliefertes Gefälle .

Vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle find diejenige »

Häute und Felle , die nicht gemäß 8 7 oder 8 10 der Be¬

kanntmachung Nr . 6 . 111/7 . 17. K .R .A . meldepflichtig ge¬
worden sind.

Der von der Berteilungsstelle (Kriegsleder -Aktien -

gescllschaft ) für die im 8 1 bezeichnet «« Häute und Fell «

zu zahlende Preis darf den im 8 3 festgesetzten Grundpreis
abzüglich der im 8 6 vorgeschriebenen Abzüge nicht über¬

steigen , es sei denn . Laß es sich um Großuiehhäurc cEne

Kopf (Kopfhaut unmittelbar hinter den Ohren abgcsid .nt -

ten ) handelt , bei denen der aus Grundpreis und Abzü¬

gen gemäß 8 6 sich ergebende Preis um 5 v . H . überschrit¬
ten werden darf (Höchstpreis ) .

Anmerkung : Es ist zu beachten, daß der Höchstpreis der-

fenige Preis ist, den die Verteilungsstelle (Kriegsleder -Akiien-

gesellschastj höchstens bezahlen darf . Bei den gemäß der Be¬

kanntmachung Nr . st . 111/7 . 17 . K .R .A . erlaubten Veräuße -

rungsgeschäfien über Häute und Felle müssen deshalb die im

8 8 festgesetzten Grundpreise je nach der Lieserungsstufe ent¬
sprechend niedriger angesetzt werden . Die im 8 6 bestimmten
Abzüge sind in allen Lieferungsstufen voll zu rechnen.

b) Höchstpreis für nicht vorschriftsmäßig
geliefertes Gefälle .

Nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefälle sind diejeni¬

gen Häute und Felle , die gemäß 8 7 oder 8 10 der Be¬

kanntmachung Nr . st. 111/7 . 17. K .R .A . meldepflichtig

geworden sind und für die eine Ausnahmebewilligung
nach 8 12 der genannten Bekanntmachung nicht gewährt
worden ist.

Der von der Berteilungsstelle (Kriegsleder -Aktien¬

gesellschaft ) für nicht vorschriftsmäßig geliefertes Gefall

zu zahlende Preis darf 00 v . H . des nach Buchstabe »

dieses Paragraphen sich ergebenden Höchstpreises nicht

übersteigen .
8 3 . Grundpreis .

Der Grundpreis darf höchstens betragen :

Bei Gefälle

Klasse l
für 1 kg

Grün¬
gewicht

chh

Klasse H
für 1 kg
Grün¬

gewicht

Klasse HI
für 1 kg
Grün »

gewicht

jeden Gewichts von Rindern ,
Kühenu . Ochsen sowie von
10 u . mehr kg Grüngewicht
von Kälbern u . Fressern .

jeden Gewichts von Bullen
1,80
1,70

1,60
1,50

1,45
1,35

Länge
in vis

Grundpreis
in Mark
für das
Stück

Roßhäute , Ponv - und
Maultierhäute . . . bis 219

„ 220 u .mehr
19,00
29,00

Kohienfelle,Esel » und
Mauleselhäute . „ 149

,/ 180 „ „
5,08
9,00

- Die Beschlagnahme , Behandlung , Verwendung und Mek-

depslichi der Häute und Felle sind durch die Bekannimachnn «

Nr . st . 111/7 . 17 . K .R .A . geregelt .
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Anmerkung : Die Grundpreise, die die Verteilungsstellefürgetrocknetes Gefälle zu zahlen bereit ist, werden von Zeit zuZeit in der Fachpresse bekannt gegeben. Sie werden niedrigersein als die Preise, die die Verteilungsstelle für gesalzenesGefälle entsprechenden Gewichts zahlen wird.
§ 4. Klasseneinteilung - es Gefälles .

Zur Klaffe I gehört das Gefälle aus sämtlichen Län¬dern südlich des Mains , außerdem von der Rheinprovinzaus den Regierungsbezirken Koblenz und Trier , aus dem
Fürstentum Birkenfeld , aus der Nheinpfalz , Elsaß-Loth¬ringen , der Provinz Hessen -Nassau , dem Großherzogtum
Hessen , allen thüringischen Staaten , dem Königreich Sach¬sen, der Provinz Sachsen mit Ausnahme der Kreise Salz -wedel , Osterburg , Stendal , Garöelegen und Halberstadt -Stadt , den Fürstentümern Schaumburg -Lippe und Wal -
Seck, dem Herzogtum Anhalt und von der Provinz Schle¬sien aus den Regierungsbezirken Licgnitz und Breslau .Zur Klasse ll gehört das Gefälle aus dem Rheinlandmit Ausnahme der Regierungsbezirke Koblenz und Trier ,aus Westfalen , dem Fürstentum Lippe, GroßüerzogtumOldenburg mit Ausnahme des Fürstentums Birkenfeld ,von der Provinz Sachsen aus den Kreisen Salzwedel ,Osterburg , Stendal , GarLelcgen und Halberstadt -Stadt ,aus der Provinz Hannover , dem Herzogtum Vraun -
schweig , den Freien Reichsstädten Bremen » Hamburg ,Lübeck , aus Schleswig -Holstein , den beiden Grotzherzog-
tümcrn Mecklenburg , den Provinzen Pommern und
Brandenburg , von der Provinz Schlesien aus dem Regie¬rungsbezirk Oppeln und aus der Provinz Posen .

Zur Klasse III gehört das Gefälle aus den ProvinzenWest- und Ostpreußen .
Maßgebend für die Klassenzugehörigkeit ist der

Schlachtort , sofern das Gefälle von einer am Schlachtortheimischen Raffe stammt , andernfalls die Gegend , in wel¬
cher die betreffende Nasse heimisch ist.

Anmerkung : Noßhäute usw . sind in ihren Preisen unab¬hängig von Schlachtort und Raffe.
8 6. Beschaffenheit - es Gefälles .

Der volle Grundpreis (8 3) gilt nur für Las Gefälle ,das den nachstehenden Bedingungen entspricht :a) Großviehhäute müssen fleischfrei, ohne Horn , ohneKnochen, ohne Maul , ohne Schweisbein, jedoch mit
Schweishaut ohne Schweifhaare , abgezogen und
oberhalb der Hornschuhe abgeschnitten sein . Hor¬nige Bestandteile (Kielen , Zehen ) müssen entferntsein .

Roßhäute usw . (8 1b) müssen möglichst fleisch¬frei , langklauig (die Füße im Fesselgelcnk abge¬schnitten) , ohne Schweifhaare und Mähne , jedochderartig abgeschlachtet sein , daß sic den größtmög¬
lichen Flächeninhalt haben ,d) Das Gefälle muß richtig gesalzen sein ,c) Bei Grotzviehhäuien muß das durch Wiegen ermit¬telte Gewicht und die Nummer der Preisklasse , bei
Noßhäuten usw. (8 Id ) die nach Ablauf des achtenTages nach der Salzung vorschriftsmäßig gemes¬sene Länge in unvcrlöschlicher Schrift (durchStempelöruck oder geeigneten Tintenstift ) auf der
Fleischseite vermerkt sein .

8 6. Abzüge vom Grundpreis .
Der Grundpreis ist um den Gesamtbetrag der nachfolgenden Bestimmungen zu berechnenden Abzüge zuermäßigen .

1. VeiGrotzviehhäuten (8 1a)») für Gefälle , dessen Gewicht oder Preisklasse oderbeides nicht zweifelsfrei (8 6o) festgestellt und er¬kennbar gemacht ist , um
10 Pf . für das Kilogramm ;d) für Abdecker , und Fallhäute ' um
20 Pf . für das Kilogramm ;c) für abweichende Schlachtart um
4,00 Mk . für die Haut oder das Fell ;

ck) für Engerlinge (bis 8 offene)
insgesamt 3,00 Mk . für die Haut oder das Fell ;s) für leichte Beschädigung (Fehler ' im Abfall)
insgesamt 1,00 Mk . für die Haut oder das Fell ;k) für schwere Beschädigung (Fehler im Kern )
insgesamt 1,60 Mk . für die Haut oder das Fell ;

S) für leichte und schwere Beschädigung zusammen
insgesamt 2,00 Mk . für die Haut oder das Fell ; »K) für Schußhäute (Häute mit Narbengeschwüren , War¬

zen oder mehr als 2 Löchern oder 3 tiefen Kerbenim Kern oder mehr als 8 offenen Engerlingen ) ,auch wenn gleichzeitig Beschädigungen der unter
ck, e , k und S aufgeführten Arten vorliegen ,28 Pf . für das Kilogramm .

' Häute von Tieren , deren Fleisch vom Fleischbeschaueroder Tierarzt als gesund befunden wurde , gelten nicht als Ab¬decker- oder Fallhäute.' Tiefer Schnitt (auch Schächtschnitt) . tiefe Kerbe oder Loch .Geschwür , Faulstelle.

Die Abzüge unter 6 , e , k, g und b schließen einanderaus . Im übrigen sind die für den betreffenden Fallgemäß L bis b in Betracht kommenden Abzüge zuiammen -zu rechnen.
2. Be i Rvßhäutcn , Pony - und Maultier .häuten :

s) für Häute mit Schächtschnitt oder zerfetztem Kopf,oder falsch ausgeschnittenen Füßen oder Flemmen ,oder kurzen Füßen ( nicht im Fesselgelenk abgcschnit-ten) , oder herausgeschnittener Schwanzwurzcl , odermit einem Loch oder tiefem Schnitt im Kern oderzwei Löchern oder zwei tiefen Schnitten im Bauch¬oder Kopfteil :
um insgesamt 1,00 Mk . für die Haut von we¬niger als 220 Zentimeter Länge,um insgesamt 2,00 ML für die Haut von 220und mehr Zentimeter Länge ;b) für Häute ohne Kopf , für Häute mit leichten Nar -beuschäöen, mit 2 Löchern oder 2 tiefen Schnittenim Mittelteil der Haut , oder mit 4 Löchern oder4 tiefen Schnitten im Bauchteil
um insgesamt 2,00 Mk. für die Haut von we¬niger als 220 Zentimeter Länge ,um insgesamt 4,00 Mk . für die -Haut von 220und mehr Zentimeter Länge ;

c) für Schußhäute ( stark geschleifte , stark verschnittene,grindige , stark haarlassende oder matte Häute ) , auchwenn Mängel der unter a und b angegebenenArten vorliegen :
um ein Drittel des Grundpreises .

Die Abzüge unter a und b schließen einander nicht aus .
3. Bei Fohlenfellen , Esel - und Maulesel -Häuten :

a) für leichte Beschädigung' um
insgesamt 0,78 Mk. für das Fell ;b) für schwere Beschädigung (2 Löcher oder 8 tiefe Ker¬ben oder NarbenbeichLdigung ) um
insgesamt 1,80 Mk. für das Fell ;c) für Schutzfelle (stark verschnittene oder matte Felle)um ein Drittel des Grundpreises .

Die Abzüge unter a und b sind bis zum Betragedes unter c festgesetzten Abzuges anzurcchuen ; der Abzugunter c schließt die Abzüge unter a und K aus .
8 7. Zahlungsbedingungen .

Die Höchstpreise schließen den Umsatzstempel, die Ko¬
sten der Salzung und einmonatlicher Lagerung , ferner SieKosten der Beförderung bis zum nächsten Güterbahnhofoder bis zur nächsten Anlegestelle des Schiffes oder
Kahnes und die Kosten der Verladung ein und geltenfür Barzahlung . Wird der Kaufpreis gestundet, so dür¬fen bis zu 2 v . H . Jahreszinsen über Nsichsbonkdiskonthinzugcschlagen werden .

8 8. Zurückhalten von Vorräten.
Bei Zurückhalien von Vorräten ist Enteignung zuden gemäß 8 2a Anmerkung für die betreffende Liefe¬rungsstufe in Betracht kommenden Preisen , höchstensjedoch zu den unter 8 2b für nicht vorschriftsmäßig ge¬liefertes Gefälle festgesetzten Höchstpreisen, zu gewärtigen .

8 9. Ausnahme« .
Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind andas Lcöerzuwcisungsamt der Kriegs -Rvhstoff-Abteilnngdes Königs . Preußischen Kriegsministeriums , Berlin ^ 9,Budapester Straße 8, zu richten. Die Entscheidung be¬hält sich der Unterzeichnete zuständige Milttärbefehlshabervor .

8 10. Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. Oktober 1917für das an diesem Tage oder später entstehende Gefälle ,im übrigen mit dem 1 . Dezember 1917 in Kraft . Die

Bekanntmachung Nr . Lb. II . 700/7 . 16 . K.R .A . vom 31 .Juli 1916 tritt hinsichtlich des nach dem Inkrafttretendieser Bekanntmachung entstehenden Gefälles mit dem
20. Oktober 1917, im übrigen mit dem 1 . Dezember 1917
außer Kraft .

Anmerkung : Die Sammelstelle wird die Preise, die sie fürdas vor dem Inkrafttreten dieser Bekanntmachuna entstandeneGefälle im Rahmen der Bekanntmachung Nr . 6K . II .700/7 . 16 . K .R .A. vom 31 . Jul ! 1916 zu zahlen bereit ist.nach Vereinbarung mit der Verteilungsstelle m der Fachpressebekannt geben ,
Karlsruhe , den 20. Oktober 1917.

Der Stellvertretende Kommandierende Ge»«»«l :
Jsvert , Generalleutnant .

' Tiefer Schnitt (auch Schächtschnitt) , tiefe Kerbe ob«Loch. Geschwür , Faulstelle.
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Bekanntmachung.
An Stelle der bisherigen Maschinenausgleichstellen in

Karlsruhe , Mannheim und Singen a H treien mit Wirkung
ab 1 . September 1917 die Technischen Bezirksdienststellen in
Karlsruhe , Mannheim und Singen a H

Ter Wirkungskreis der neuen SlelleS bleibt derselbe
wie bisher .

Die neuen bei der Post angemcldeten Adressen lauten :
Für Briese und Pakete :

Techn . Bezirkedienststelle in Karlsruhe (Fernem Nr . 5286 ) ,
Techn. Bezirksdienststelle in Mannheim (Fernruf Nr . 6542 »,
Techn . Bezirks dienststelle in Singen a . H . (Fernruf Nr . 27) .

Für Telegramme :
Tebedienst Karlsruhe ,
Tebedienst Mannheim ,
Tebedienit Singen a . H.

V s. d . stellv . Generalkommandos XIV . A - K .
Kriegsamtstelle ;

gez Stahmer , Major .

Anordnung .
(Vom 2 . November 1917 .)

Kartoffelverjorqung im Wirtschaftsjahr
1917/18 betreffend.

In Abänderung des Z 16 Absatz 2 unserer Verordnung
vom 18 August 1917 , die Kartvsfeloersr» gung im Wirt¬
schaftsjahr 1917/18 betreffend (Gesetzes - und Beiordnungs¬
blatt Seite 285 , wird mit sofortiger Wirkung bestimmt , daß
die Beförderung der aus rechtzeitig ausgestellte Bezugsscheine
zu lie (ernden Kartoffeln noch bis zum 17 November 1917
erfolgen darf . Nach dem 17 . November 1917 ist die Beför¬
derung nicht mehr zulässig . Erfolgt der Versand der Kar¬
toffeln mit der Bahn , so mutz ihre Ausgabe zur Bahnbrför -
derunq spätestens am 17 . November 1917 erfolgen .

Karlsruhe , den 2 November 1917
Großh . Ministerium des Innern .

Vorstehende Verordnung bringen wir hiermit zur öffent¬
lichen Kenntnis .

Durlach , den 5 . November 1917 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Bekanntmachung
betreffend Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von
Sohle , Koks «ub Briketts über 1ü t monatlich im No¬

vember 1S17 für Dezember 1S17.
Auf Grund der 88 1, 2, 6 der Verordnung des Bun¬

desrats Wer Regelung des Verkehrs mit Kohle vom
24. Februar 1917 (R .GÄI . S . 167) und der 88 1 und 7 der
Bekanntmachung des Reichskanzlers über die Bestellung
eines Reichskommissars für die Kohlenverteilung vom
28 . Februar 1917 (R .G .Bl . S .193) und unter Abänderung
der Bekanntmachung, betr . Meldepflicht für gewerbliche
Verbraucher von Kohle , Koks und Briketts vom 17 . Juni
1917 (Reichsanzeiger Nr . 145) wird bestimmt :

8 1 . Zeitpunkt der Mclkrng .
Meldungen über Kohlenverbrauch und -Bedarf sind

kl der Zeit vom 1 . bis 5. November erneut zu erstatten .
8 2. Meldepflichtige Personen.

1 . Zur Meldung verpflichtet sind alle gewerblichen Ver¬
braucher (natürliche und juristische Personen ) , welche
im Jahresdurchschnitt oder bei nicht dauernd arbei¬
tenden Betrieben im Durchschnitt der Betriebsmonate
mindestens 1V t (1t — 1000 lex — 20 Ar . ) monatlich ver¬
brauchen , gleichgültig, ob sie die Brennstoffe per Bahn ,
Schiff oder im Landabsatz beziehen. Auch das Reich,
einschließlich der Heeres - und Marine -Verwaltung ,
die Bundesstaaten , Kommunen , öffentlich - rechtlichen
Körperschaften und Verbände (z . B . Gewehrfabriken ,
Wersten , Wasserwerke, Straßenbahnen ) meldepflichtig.

2. Der Meldepflicht unterliegen nicht , und zwar ohne
Rücksicht auf die Höhe des Verbrauchs :
a) Sie Staatseisenbahnen :
b ) die kaiserliche Marine für ihre Vunkerkohlcn :
c) die Hceresbeiriebe , soweit der Bedarf durch In¬

tendanturen beschafft wird :
<l) die Gaswerke :
e) Schiffsbesitzer für ihren Bedarf an Bunkerkohle ,

sowie für die zur Heizung der Schiffsräume be¬
stimmte Kohle :

k) Zcchcnbesitzer. soweit sie selbst erzeugte Kohlen ,
Koks und Briketts zur Aufrechterhaltung ihres
Grubenbetriebes (Zechenselbitverbrauch) oder zum
Betriebe eigener Kokereien (mit oder ohne Neben -
produktenanlagcn ) , Teerdestillationen , Generator¬
gas- und sonstiger Gasanstalten oder Vrikcttsabri -
kcn verwenden ( verkoken, brikettieren ) , wenn diese
Werke in unmittelbarem Anschluß an die demsel¬
ben Zechenbesitzcr gehörige Zechenanlage errichtet
sind :

s) die landwirtschaftlichen Nebenbetriebe , d . h. solche
Betriebe , die in wirtschaftlichem Zusammenhang
mit einem landwirtschaftlichen Betriebe von des¬
sen Inhaber geführt werden , soweit sie nicht Ge¬
genstand eines selbständigen gewerblichen Unter¬
nehmens sind :

K) Schlachthöse, Gastwirtschaften , Gasthöfe, Bade¬
anstalten , Warenhäuser , Ladengeschäfte , Kranken¬
häuser , Strafanstalten und ähnliche Betriebe , fer¬
ner Bäckereien , Schlächtereien , soweit sie dem Be¬
darf der in der Gemeinde wohnenden oder sich
vorübergehend aufhaltenden Bevölkerung dienen .

8. Ob hiernach ein Verbraucher meldepflichtig ist , ent¬
scheidet im Zweifelsfolle die für den Sitz des Betrie¬
bes zuständige Kriegsarntstellc .

8 3. Inhalt der Meldung.
Die Angaben haben in Tonnen — 1000 stL

zu erfolgen und sind unter genauer Adrefsenangabe des
Lieferers oder der Lieferer nach Art (Steinkohle , Stein -
kohlenbriketts , Braunkohle , Braunkohlenbriketts , Zechen¬
koks und Gaskoks ) , Herkunft nach Gebieten der amtlichen
Bertcilungsstellen , siehe 8 6 (z, B . Steinkohle aus Ober -
schlcsien , Braunkohle aus dem Gebiet rechts der Elbe usw .) ,

und Sorten (Fett - , Mager -, FörLer -, Stück-, Nuß- , Staub¬
kohle ufw .) zu trennen . Die Meldungen haben folgende
Angaben zu enthalten :

s ) Bestand am Anfang des Vormonats ,
b) Zufuhr im Vormonat ,
c) Bestand zu Beginn des laufenden Monats ,
ä> Verbrauch im Vormonat ,
e) Bedarf für den laufenden Monat ,
k) voraussichtlicher Bedarf für den folgenden Monat .

8 4. Nachprüfung der Angaben.
Der Mcldepflichtigc hat fortlaufend über seinen Ver¬

brauch an Brennstoffen nach Art , Hcickunftsgebiet und
Sorte in solcher Weise Buch zu führen , daß eine Nachprü¬
fung der Bestände möglich ist.

8 5. Meldestellen.
l. Die Meldungen sind zu erstatten :

1 . an den Ncichskommissar für die Kohlcnverteilung in
Berlin ;

2. an die für den Ort der gewerblichen Niederlassung
des Meldepflichtigen zuständige Kriegsamtstelle :

3 , an diejenige Amtliche Vertcilungsstellc , welche unter
Berücksichtigung der Herkunft der meldepslichtigen
Brennstoffe zuständig ist ( siehe 8 6) . Bezieht der
Meldepflichtige Brennstoffe ans den Gebieten mehre¬
rer Amtlicher Bertcilungsstellen , so sind an alle diese
Amtlichen Verteilungsstellen , gleichlautende Melde¬
karten einzusenden :

4 , an den Lieferer des Meldepslichtigen. Bestellt der
Melöcpflichtige bei mehreren Lieferern , so ist an jeden
Lieferer eine besondere Meldekarte zu richten. Be¬
zieht er von einem Lieferer Brennstoffe aus meh¬
reren Herkunstsgcbicten , so hat er diesem Lieferer
svvicl gleichlautende Karten cinznrcichen, wie Her¬
kunftsgebiete in Frage kommen. Für die von einem
im Auslande wohnenden Lieferer unmittelbar bezo¬
genen böhmischen Kohlen sind die Meldekarten nicht
an den ausländischen Lieferer , sondern (soweit es
sich um nicht im Königreich Bayern gelegene Betriebe
handelt ) an den Kohlenausgleich Dresden ffiehe 8 6
Ziffer 7) zu senden, und zwar mit der Aufschrift:
„Anslandskohle "

. Für Betriebe , die im Königreich
Bayern liegen , sind diese Meldekarten an die für
ihren Bezirk zuständige Kriegsamkstelle bezw. Kriegs -
amtnebenstclle zu senden und zwar mit derselben Auf¬
schrift .
kl . Sämtliche Meldekarten sind gleichlautend auszu¬

füllen .
Ilk. Für Gaskoks , für böhmische nach Bayern einge¬

führte Kohle , »ow' e für die im rechtsrheinischen Bayern
in den Revieren Ibbenbüren , Barsinghansen , Obernkir -
chen und in den sonstigen in der Nähe des Deisters ge¬
legenen Zechen geförderte Kohle fallen die unter Absatz l,
Ziffer 3 genannten , an die Amtlichen Verteikungsstellen
zu richtenden Meldekarten fort .

8 6. Amtliche Vcrteilungöstclleu.
Amtliche Vertcilungsstellen sind :

1. Für Steinkohle ' aus Ober- und Niederschlesien :
Amtliche Verteilungsstcllc für schlesische Steinkohle in
Berlin V . 8 , Unter den Linden 32.

2. Für rheinisch -westfälische Steinkohle :
Das Rheinisch-Westfälische Kohlen-Syndikat in Essen.

3 . Für Steinkohle aus dem Aachener Revier :
Amtliche Verteilungsftellc für die Stcinkohlengiubcn
des Aachener Reviers in Kohlschcid (Bez . Aachen ) .

4 . Für die Steinkohle ' ans dem Saarvevier . Lothringen
«nd der bayerischen Pfalz :

Amtliche Vcrteilungsstelle für das Saarrcvicr i«
Saarbrücken 2 (Königliche Bergwerkdirrktion ) .
' Auch S :einkohlenbril « tts , Schlammkohle und Koks.
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S. Für die Braunkohle ' ans dem Gebiet rechts der Elbe:
Amtliche Verteilungsstelle für die Braunkohlenwerke
rechts der Elbe in Berlin 7 , Reichstagsufer 10.

S. Für die mitteldeutsche Braunkohle "
( links der Elbe)

mit Ausnahme der unter 7 genannten :
Amtliche Verteilungsstelle kür den mitteldeutschen
BrannkohlenSergkaü in Halle a . S „ Landwehrstr . 2.

7 . Für Rrannkohle- aus dem KönigrsiK Sachsen , links
der Elbe und dem Herzogtum Sachfen-Altenbnrg.
sowie für böl,milche Deutschland sanfter Bayerns
eingesührte Kohle und für sächsische Steinkohle' :

Amtliche Verteilungsstelle Kohlcnausglcich Dres¬
den , Linienkomwandantnr bi , Dresden .

i . Mir rheinisch- Rrnnnksbie'. Braunkohle' der Grube
Gustav bei Dettingen Md Rrannkohle aus dem Dill -
aehict. dem We-fterwald und dem Grotzherzogtum
Hessen :

Amtliche Verteilungsstelle für Sen rheinischen
Brannkovlenbergbau in Köln , Unter Sachsen¬
hausen 8/7 ,

8 7, Art der Meldung .
1 , Die Meldungen , Sie mit Namensnnte ^ schrift ( Firmcn -

nnterschrift ) des Meldcpflickstiaen versehen «ein müs¬
sen , dürien nur auf den amtlichen , für November be¬
stimmten Meldekarten mit blauem Druck erstattet
werden , die jeder Meldepflichtige bei der zuständigen
Ortskoblenstelle , beim Fehlen einer solchen bei der
zuständigen Kriegs -wirtichaftsftelie , wenn auch diese
fehlt , bei her zuständigen Kriegsamtsstelle , gegen eine
Gebühr von Mk . 0,18 '

für vier zusammenhängende
Karten beziehen kann . Auch die etwa noch weiter
erforderlichen Meldekarten (siebe 2 8? und * und 8 0,' )
sind dort - mzeln für Mk , 0,08 das Stück erhältlich .

S , Hat ein Meldepflichtiger Betriebe an verschiedenen
Orten , so müssen für jeden Betrieb die Meldungen
" « ordert folgen .

3 , Die Meldekarten enthalten eine Einteilung nach Ver -
brauchcrgrupven , Jeder Meldepflichtige hat die kür
ckm in Frage kommende Berbraucherqruppe durch
Durchkreuz « ! kenntlich zu machen , Falls ein Melde -
pflichtiger nach der Art seines gewerblichen Betriebes
zu mehreren Verhrguchcrarvppcn gebärt , ist maß¬
gebend , zu welcher Berbravchergrnppe der wesentlichste
Teil seines Betriebes gehört , Ist ihm vom Reichs -
kohlen komm Uwr eine Berbrauchergrnppe angewiesen
worden , so bat er diese zu durchkreuzen . Es ist un¬
zulässig , mehrere BerSraucheraruppcn zu durchkreuzen .

8 8. Meldung rw Falle bar Annsl-meverwergerung der
MelbÄark :» der Fieserer.

Wenn ein 'Melde -pflichtiger keinen Loserer zur An¬
nahme seiner Meldekarte bereit findet , io hat er neben
der ftir den Reichskommiffar für die Kohlenverteitnng in
Berlin bestimmten Meldekarte auch die kür den Lieferer
bestimmte Meldekarte dem Ncichskommiffar für die Koh-
lenvcrteilnna in Berlin cinzmenden , und zwar mit einem
besonderen Bealcttsthreiben . in dem anznaeben Ist . aus
welchem Grunde die Meldekarte nicht an einen Lieferer
weitcrgegebcn wurde , und welcher Lieferer vorgefth -agev
wird .

8 S . Weitergabe der Meldungen durch dis Liescrer.
1 , Feder Lieferer , dem eine Meldekarte zuaegangen ist.

bat sie ohne Verzug seinem eiacnen Lieferer weiter -
zngcben , bis sie zu dem „Havtlieferer " gelgnat .
Hauptltcfercr ist das liefernde Werk ( Zeche , Koks¬
anstalt , Vriketftabrik ) oder , wenn es einem Dritten
( Verkaufskartcll oder Handelsfirma ) den Alleinver¬
trieb keiner Produktion überlassen hat , dieser Dritte ,

2 . Falls ein Lieferer ( Händler ) die in einer Meldekarte
anfaesührtcu Brennstoffe von mehreren Vorliesercrn
bezieht , w gibt er nickst dt ? urschriftliche Meldekarte
weiter , sondern verteilt deren Inhalt ans soviel neue
Meldekarten , wie Borlieferer in Frage kommen . Die
neuen Meldekarten bat er an die einzelnen Vorliefe¬
rer weiterzugeben . Die Mengen der neuen aufgeteil¬
ten Meldekarte dürfen zusMmen nicht mehr craeben ,als die der urschriftlichen Karte , Jede neue Melde¬
karte hat :
as die auf diese Karte entfallende Menge ,
b) die auf die anderen Karten verteilten Restmcngen

der urschriftlichen Karte m i t Nennung der Lieferer
zu enthalten . Die neuen Meldekarten sind mit dem
Vermerk „Nusgeteilt " und dem Namen der auftei -
lenbcn Firma zu versehen . Die urschriftliche Karte
ist bis zum 1 . April 1918 sorgfältig anfzubewahren .

' Auch Braunkohlenbriketts , Naftvreftsteine und Grudekoks,' Auch Sieinkohlenbriketts und Koks,

». Jeder Lieferer (Händler ) , der von einem im Auslande
wohnenden Lieferer böhmische Kohlen bezieht , hat die
betreffenden Meldekarten nicht an den ausländischen
Lieferer , sondern , falls es sich um Meldekarten bandelt ,die von im Königreich Bayern gelegenen Betrieben
herrühren , an die für die Verbrauchsstelle zuständige
Kriegsamtstelle bezw . Kriegsamtnebenstelle , andern¬
falls an den Kohlenausgleich Dresden zu senden . Die
Karten für solche ausländischen Lieferungen sind mit
der Aufschrift ..Auslandskohle " zu versehen .

§ 10. Unzulässigkeit vo« Doppelmeldungen.
Meldungen derselben Bedarfsmenge bei mehrere «

Lieferern sind verboten .
8 11 . Wirkung unterlassener Meldung .

Ein Melbepflichtigcr , der seiner Meldepflicht nicht ge¬
nügt , hat neben der Bestrafung gemäß 8 13 zu gewärtigen ,
daß ihn der Reichskommissar für die Kohlenverteitnng
oder die Amtliche Verteilungsstelle von der Belieferung
ausschließt .

^ 8 12. Anfrage« und Anträge.
Anfragen und Anträge , die diese Bekanntmachung be¬

treffen , mit Ausnahme der in 8 2,' erwähnten , sind an
den Reichskommiffar für die Kohkenverteilung , Berlin , zu
richten ,

8 13, Strafen .
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden

nach der eingangs erwähnten Bestimmung des 8 7 der
Bekanntmachung vom 28. Februar 1917 mit Gefängnis
bis zu einem Jahr und mit Geldstrafe bis zu zehntausend
Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft .

Neben der Strafe kann auf Einziehung der Brenn -
- stoffe erkannt werden , auf die sich die Zuwiderhandlung

bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören oder
nicht .

8 11 - Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt am 1 . November 1917 in

Kraft .
Berlin , Oktober 1917.
Der Reichskommiffar für die Kohkenverteilung.

Bekanntmachung
betreffend Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher vo«

Kohle. Koks und Briketts über 1v t monatlich im
Noveniber 1817 für Dezember 1817.

Zu der vorstehenden Bekanntmachung des Reichskom -
mtssars für Sie Kohkenverteilung vom Oktober 1917, be¬
treffend Meldepflicht für gewerbliche Verbraucher von
Kohle . Koks und Briketts über 10 t monatlich im
November 1917 für Dezember 1917 gibt die Kriegsamt¬
stelle Karlsruhe folgendes bekannt :

I, Die Meldepflichtigen haben die amtlichen November -
melöekarten ( mit blauem Druck ) wie bisher von den
zuständigen Bezirksämtern (Kriegswirilchaftsstellen )
bezw . Ortskohlenstellen zu beziehen ,

II , Die Einsendung der ausgefüllten Meldekarten hat an
folgende 4 Stellen zu erfolaen :
») an den Reichskommiffar für die Kohlenverieilung

in Berlin ,
b) an die Kriegsamtstelle in Karlsruhe , " nsgcnvm -

men die in den Amtsbezirken Mavb - '-m ,
Schwetzingen und Weinheim anlässi - en M <-??>---
Pflichtigen, die die Meldekarten an die Kriegs -
aintnebenstelle Mannbeim einsenden .c ) an die amtliche Verteilungsstelle bezw , die amt¬
lichen Berte ilnnasstellcn ,

6) an den bezw , die Lieberer des Meldepflichtigen ,
III, Anfragen wegen der Meldepflicht sin ' ' an zzx Kriegs¬

amtstest » Karlsruhe , bezw . an die KrtcgSamtneben -
stellc Mannheim zu richten ,

Karlsruhe , den M Oit " »» » 1917
V . s. d , ft , G, - K . î V . A, - K.

Stab rn e r , Major .

Dnrlach , Enterrechtsregistereintrag: Anzen -
stein CH istian . Monteur in Jählingen , und Maria
ftgbvimne Lehm. Ver .rna vom 30 Oktober 1917.
Gütertrennung A mtsgericht .

Snrlach, Handelsregister. Eingetragen:
Firma Samuel Nachmann , Durlach . Inhaber Kauf¬
mann Samuel Nachmann in Karlsruhe - Mühlburg .
Atö Geschäftszweig angegeben : Kohlen - und Holz -
Kandel . Lumoeirsortieranslalt , Ankauf von Alteisen ^
Metall und Rohprodukien . Amtsgericht .

Druck und Breia « von tl ^ alf Dup « in Dunlost .
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